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Regeste

Im betroffenen Strassenabschnitt waren im Jahr 2012 zwecks Lärmsanierung
Schallschutzmassnahmen an den Gebäuden (Schallschutzfenster) festgesetzt worden. Auf
weitere Massnahmen (lärmarme Beläge, Geschwindigkeitsreduktion) wurde verzichtet und
bei Gebäuden, bei denen Überschreitungen der IGW verblieben, Erleichterungen nach Art.
14 LSV gewährt. Im Jahr 2024 ersuchten betroffene Grundeigentümer die Baudirektion aus
Lärmschutzgründen um Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindigkeit. Die
Baudirektion antwortete, dass zurzeit die Geschwindigkeit auf der gesamten Z-strasse
überprüft werde, ein abschliessender Entscheid stehe aber noch nicht fest. Im daraufhin
erhobenen Rekurs machten die Betroffenen u.a. eine Rechtsverzögerung geltend in Bezug
auf die Dauer des Verfahrens betreffend die Lärmsanierung der Strasse. Das
Baurekursgericht erwog, mit der Durchführung einer ersten Lärmsanierung
(Schallschutzfenster) habe es nicht sein Bewenden, sondern die Einhaltung der Grenzwerte
müsse dauerhaft sichergestellt sein. Mitunter seien auch bereits sanierte Strassenzüge unter
den aktuellen Rahmenbedingungen periodisch zu überprüfen (Strassenlärmbekämpfung als
Daueraufgabe). Hätten sich die Umstände wesentlich geändert, könnten einmal gewährte
Erleichterungen eingeschränkt oder aufgehoben werden (Art. 18 Abs. 2 USG). Das
Baurekursgericht kam zum Schluss, dass die Baudirektion unter den vorliegenden
Umständen innert angemessener Frist hätte prüfen müssen, ob die
Projektfestsetzungsverfügung aus dem Jahr 2012 hinsichtlich der Erleichterungen in
Wiedererwägung gezogen werden müsse, und gegebenenfalls, ob die Erleichterungen noch
Rechtsbestand hätten. Könnten Erleichterungen nicht mehr (oder nicht mehr im selben
Umfang) gewährt werden und seien weitergehende Sanierungsmassnahmen angezeigt,
seien diese in einem neuen Lärmsanierungsprojekt festzusetzen bzw. im Falle von
Verkehrsanordnungen in einem koordinierten Verfahren entsprechend zu verfügen.
Demnach war eine unzulässige Rechtsverweigerung bzw. -verzögerung festzustellen.

Erwägungen

E. 2
Es sei festzustellen, dass die bisherige Dauer des Verfahrens betreffend Lärmsanierung der
Y-Strasse in X (im Bereich C- bis D-Strasse) das Rechtsverzögerungsgebot (sic) verletzt
und es sei die Sache zur beför- derlichen Durchführung eines koordinierten und
umfassenden Verfah- rens an die Baudirektion und die Kantonspolizei Zürich
zurückzuweisen. R2.2025.00160 Seite 2

E. 2.1



Mit Schreiben vom 1. November 2024 stellten die A AG und die B GmbH bei der
Kantonspolizei Zürich die Anträge, es sei auf der Y-Strasse in X, im Be- reich C- bis
D-Strasse, die signalisierte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, eventualiter auf 50 km/h,
zu reduzieren und im Bereich der Liegenschaft Y- Strasse 131 ein Fussgängerübergang zu
erstellen. Nach einer informellen Antwort der Kantonspolizei verlangten die
Gesuchstellerinnen eine anfecht- bare Verfügung. In der nunmehr angefochtenen
Verfügung vom 2. Oktober 2025 erwog die Kantonspolizei, bei der Y-Strasse in X handle
es sich um eine Staatsstrasse. Gemäss § 4 Abs. 1 der Kantonalen Signalisationsverordnung
(KSigV) sei für die Anordnung von dauernden Verkehrsanordnungen auf Staatsstrassen die
Kantonspolizei zuständig. Ein Antragsrecht von Privatpersonen sei für Ver-
kehrsanordnungen auf Staatstrassen in der KSigV nicht vorgesehen. Dem- entsprechend
bestehe grundsätzlich kein Anspruch von Privatpersonen auf Erlass einer
Geschwindigkeitsherabsetzung oder der Anordnung eines Fuss- gängerstreifens. Ergänzend
sei festzuhalten, dass für die Lärmsanierung der Staatsstrassen die Baudirektion zuständig
sei und das entsprechende Verfahren führe. Die Kantonspolizei sei insofern mitbeteiligt, als
dass eine Geschwindigkeitsre- duktion eine mögliche Lärmsanierungsmassnahme darstellen
könne und sie für deren Anordnung gemäss § 1 und 4 KSigV zuständig sei. Der Entscheid
betreffend Geschwindigkeitsreduktion aus Lärmschutzgründen sei zwingend mit der
Baudirektion zu koordinieren. Somit sei in materieller Hinsicht der Entscheid betreffend
einer Geschwindigkeitsreduktion zusammen mit der Baudirektion im Rahmen einer
gesamthaften Betrachtung aller möglichen Lärmsanierungsmassnahmen und gestützt auf
eine umfassende Interessen- abwägung zu fällen. In formeller Hinsicht sei der Entscheid der
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Kantonspolizei gleichzeitig mit dem Festsetzungsentscheid des Lärmsanie- rungsprojektes
zu eröffnen und eine einheitliche Rechtsmittelinstanz vorzu- sehen. Ein vom
Lärmsanierungsverfahren losgelöster und nicht mit der Bau- direktion koordinierter
Entscheid betreffend Geschwindigkeitsherabsetzung zu Lärmschutzwecken würde sowohl
gegen die Zuständigkeitsvorschriften als auch gegen die Koordinationspflicht gemäss Art.
25a des Raumpla- nungsgesetzes (RPG) verstossen und sei dementsprechend nicht möglich.
Aus diesen Gründen sei auf die Anträge nicht einzutreten.

E. 2.2
In der Rekursantwort bringt die Kantonspolizei vor, gemäss § 19b Abs. 2 lit. b VRG seien
Anordnungen der Kantonspolizei mit Rekurs bei der Rekursab- teilung der
Sicherheitsdirektion anzufechten. Ein Grund für eine ausnahms- weise Zuständigkeit des
Baurekursgerichtes sei vorliegend nicht ersichtlich. Insbesondere bestehe keine
Koordinationspflicht mit einem Entscheid, ge- gen welchen der Rekurs ans
Baurekursgericht gegeben wäre. Für den Re- kurs gegen die angefochtene Verfügung sei,
wie in der Rechtsmittelbeleh- rung aufgeführt, die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion
zuständig. Auf den Rekurs sei somit nicht einzutreten.

E. 2.3
Soweit die Rekurrentinnen beantragen, die Kantonspolizei sei anzuweisen, die signalisierte
Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren, ist darauf von vornherein nicht
einzutreten. Streitgegenstand des Rekurses, soweit er sich gegen die Verfügung der
Kantonspolizei richtet, ist einzig die Frage, ob die Kantonspolizei mit der angefochtenen
Verfügung zu Recht auf die An- träge der Rekurrentinnen nicht eingetreten ist. Über die



Eintretensvoraussetzungen hat das Baurekursgericht indes man- gels sachlicher
Zuständigkeit nicht zu befinden: Die Rekurrentinnen ersuch- ten die Kantonspolizei um
Erlass von funktionellen Verkehrsanordnungen (Temporeduktion, Signalisation eines
Fussgängerübergangs) auf einer Staatsstrasse. Rekursinstanz ist gemäss § 19b Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 lit. b Ziff. 1 VRG grundsätzlich die kantonale Sicherheitsdirektion
als übergeordnete Behörde. Vorbehalten sind funktionelle Verkehrsanordnun- gen, die in
einem engen Zusammenhang zu einem Strassenprojekt stehen. Mithin hängt die Festlegung
der Rekursinstanz bei einer funktionellen Ver- kehrsanordnung davon ab, ob die
Anordnung im Rahmen des Konzepts für R2.2025.00160 Seite 5

eine Lärmsanierung der Strasse ergeht und somit konkret absehbar in einer engen
Beziehung zu einem Strassenprojekt (mindestens über Erleichterun- gen) steht.
Gegebenenfalls ist das Strassenprojekt als Leitverfahren zu be- handeln. Dies führt dazu,
dass die gesetzliche Rekursinstanz für das Stras- senprojekt im Rahmen einer koordinierten
Lärmsanierung auch die Herab- setzung der Höchstgeschwindigkeit zu beurteilen hat
(VB.2022.00528 in BEZ 2023 Nr. 9, E. 5.6; VB.2023.00650 vom 17. April 2025, E. 1.1).
Die von den Rekurrentinnen bei der Kantonspolizei anbegehrten Verkehrs- anordnungen
sollen aber gerade unabhängig von der weiteren Lärmsanie- rung der Y-Strasse und damit
ohne Zusammenhang zu einem Strassenpro- jekt angeordnet werden.

E. 3
Es sei ein Augenschein vor Ort durchzuführen.

E. 4
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Rekursgeg- nerschaft.“ C. Mit
Verfügung vom 28. Oktober 2025 wurde der Rekurseingang vorgemerkt und das
Vernehmlassungsverfahren eröffnet. D. Mit Eingabe vom 17. November 2025 beantragte
die Baudirektion die Abwei- sung des Rekurses soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten-
und Ent- schädigungsfolgen zulasten der Rekurrierenden. Die Kantonspolizei bean- tragte
mit Eingabe vom 28. November 2025, auf den Rekurs sei nicht einzu- treten, eventualiter
sei er abzuweisen. E. Mit Replik vom 5. Januar 2026, Dupliken vom 20. Januar 2026 sowie
Triplik vom 29. Januar 2026 hielten die Parteien an ihren Anträgen fest. F. Auf die
Vorbringen der Parteien wird, soweit zur Entscheidbegründung erfor- derlich, in den
nachfolgenden Erwägungen Bezug genommen. Es kommt in Betracht: 1. Es wird die
Durchführung eines Augenscheins beantragt (vgl. § 7 des Ver-
waltungsrechtspflegegesetzes [VRG]). Das Baurekursgericht hat unbesehen von
Parteianträgen nur dann einen Augenschein durchzuführen, wenn die R2.2025.00160 Seite
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Verhältnisse vor Ort zwar entscheidrelevant, auf Grund der Akten aber noch unklar sind.
Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt, so dass kein Augenschein durchzuführen
war. Rekurs gegen den Nichteintretensentscheid der Kantonspolizei
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